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Regionsmeisterschaft Skilanglauf Region IV (Saison 25/26) 

1. Allgemein 
Die Region 4 des Bayerischen Skiverbandes (Skiverband München, Skiverband 
Oberland und Skigau Werdenfels) richtet eine gemeinsame Regionsmeister-
schaft im Skilanglauf mit den unter Punkt 16 festgelegten Wettkämpfen aus. 
Die Regionsmeisterinnen und Regionsmeister werden in den Klassen Kinder, 
Schüler, Jugend und Allgemein ermittelt.  

Die Wettkampfserie umfasst zwei Veranstaltungen: je einen Wettkampf im 
Oberland und im Werdenfels.  

Vergabe und Turnus der Wettkämpfe werden gemeinsam durch die Sport-
warte des SV München, des SV Oberland und der SG Werdenfels festgelegt. 
Die Rennen werden von Skivereinen bzw. Skiclubs der beteiligten Skiverbände 
durchgeführt. Die durchführenden Vereine sind für ihre Rennveranstaltungen 
einschließlich Organisation und jeweiliger Ausschreibung verantwortlich. 

Informationen zur Rennserie werden auf der Plattform „Raceengine“ 
(www.raceengine.de) bzw. „Rennmeldung“ (www.rennmeldung.de) veröf-
fentlicht. Dort stehen Startlisten, Ergebnislisten, Ausschreibungen zu den 
Wettkämpfen. Die Ergebnislisten sind zeitnah bereitzustellen. 

2. Meldung / Teilnahmeberechtigung 
Die Wettbewerbe um die Regionsmeisterschaft werden in den nachfolgenden 
vier Klassen durchgeführt: 

Kinder (U8-U11)  w/m Jahrgang 2018-2015 Einzelstart, Nowax-Ski 
Schüler (U12-U15)  w/m Jahrgang 2014-2011 U12 darf Wachs-Ski                                                     

verwenden 
Jugend (U16-U18)  w/m Jahrgang 2010-2008  
Allgemein    w/m Jahrgang ab 2007  
 

Die Meldung erfolgt über die in den Ausschreibungen für die Regionsmeister-
schaft angegebene Vorgehensweise. Die Klasse Kinder bestreitet die Rennen 
ausschließlich in klassischer Technik (Ausnahme: Ski-Cross – hier sind Skating 
Ski erlaubt). Meldeschluss ist zwei Tage vor dem Renntag um 9:00 Uhr. Die 
vollständige Startliste ist rechtzeitig vor dem Rennen zu veröffentlichen.  

Nachmeldungen sind ausgeschlossen. 

Teilnahmeberechtigt sind nur Läuferinnen und Läufer aus den Skivereinen der 
Region IV (SV München, SV Oberland, SG Werdenfels).  

3. Zuständigkeiten, Ansprechpartner und Veröffentlichung 
Veranstaltungsleitung: Verantwortlich für Planung, Durchführung und Kom-
munikation ist der jeweils austragende Verein in Zusammenarbeit mit dem zu-
ständigen Sportwart (SV Oberland, SG Werdenfels, SV München). Inhaltliche 
Fragen zu Wettkampfformen werden mit den zuständigen Stützpunkttraine-
rinnen/-trainern und der/dem Wettkampfbeauftragten abgestimmt. 
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Die folgenden Ansprechpersonen treten rechtzeitig vor dem Wettkampfter-
min miteinander in Austausch. 

Skiverband Oberland – Martin Gatter: nordisch@svo-ski.com 
Skigau Werdenfels  – Andi Heiland: andi.heiland@t-online.de  
Skiverband München  – Bernd Raupach: nordisch@skiverband-muen-
chen.de 
 
Serienverantwortung und Veröffentlichung: Verantwortlich für Durchfüh-
rung und Kommunikation vor Ort ist der jeweilige Vertreter des Gaues/Ver-
bandes, in dessen Zuständigkeitsbereich der Wettkampf stattfindet. 

Gesamtverantwortung der Serie: Die Gesamtverantwortung der Rennserie 
einschließlich Einrichtung und Auswertung der Cupwertung liegt beim 
Gau/Verband, bei dem das letzte Rennen der Serie ausgetragen wird. Der ge-
samtverantwortliche Gau/Verband richtet die Cupwertung auf der genutzten 
Plattform („Raceengine“ bzw. „Rennmeldung“) ein und veröffentlicht das je-
weils gültige Reglement an zentraler Stelle. 

4. Ausschreibungen 
Die Ausschreibung ist spätestens vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin 
per E-Mail an die zuständigen Gaus-/Verbandsvertreter (siehe Punkt 3) sowie 
an Sabine Danner (info@svo-ski.com) zu übermitteln. 

Die Ausschreibungen werden zum Download auf www.svo-
ski.com und www.skigau-werdenfels.de bereitgestellt. 

5. Startgebühren 
Das Startgeld wird gemäß den in der jeweiligen Ausschreibung genannten Mo-
dalitäten erhoben.  

6. Streckenanforderungen 
Die Langlaufstrecken sind entsprechend Schnee- und Wettkampfbedingungen 
fachgerecht zu präparieren und sollen den Empfehlungen des DSV zur Stre-
ckenlänge der jeweiligen Klasse entsprechen. 

7. Zeitnahme und Ergebnisermittlung 
Es ist eine elektronische Zeitmessung mit Startbalken und Lichtschranke sowie 
ein Auswertungsprogramm zu verwenden. Die eingesetzte Software muss mit 
den Plattformen „Raceengine“ bzw. „Rennmeldung“ kompatibel sein. 

8. Auslosung und Startaufstellung 
Die Auslosung erfolgt über „Raceengine“ bzw. „Rennmeldung“ oder wird vom 
ausrichtenden Verein vorgenommen. Bei Massenstartwettkämpfen wird die 
Startaufstellung vor Ort festgelegt. 

9. Start- und Ergebnislisten 
Die Erstellung und Verteilung der erforderlichen Anzahl von Start- und Ergeb-
nislisten, sowie deren Verteilung obliegt dem durchführenden Verein. Der Ver-
anstalter kann die Start- und Ergebnislisten mit eigener Werbung versehen.  
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Die Ergebnislisten sind unmittelbar nach Veranstaltungsende als PDF und als 
Excel-Datei per E-Mail an den Verteiler zu senden: 

Skiverband Oberland: info@svo-ski.com 
Skigau Werdenfels:  andi.heiland@t-online.de  
Skiverband München:  nordisch@skiverband-muenchen.de 
Presse:  info@svo-ski.com 
Raceengine:  as@raceengine.de 
Rennmeldung:  Bernd.Altmann@rennmeldung.de 
 

10. Siegerehrung und Preise 
Die Siegerehrung findet bei der letzten Veranstaltung in angemessenem, wür-
digem Rahmen statt. Auf eine gute Beschallung ist zu achten. Die drei besten 
Athletinnen und Athleten je Altersklasse und Geschlecht werden mit Preisen 
geehrt. 

11. Ausweichorte, Verlegungen, Absagen 
Veranstalter an schneeunsicheren Austragungsorten sorgen rechtzeitig für ei-
nen schneesicheren Ausweichort und treffen hierzu verbindliche Absprachen 
mit dem dortigen Verein. 

12. Skiwachs 
Die Skiverbände Oberland, München und Werdenfels weisen ausdrücklich da-
rauf hin, dass bei der Veranstaltung nur Skiwachse zum Einsatz kommen dür-
fen, die gem. der Verordnung der EU Nr. 2019/1021) nicht verboten sind. Hier-
von betroffen sind konkret PFOA-haltige Skiwachse. Verstöße gegen die recht-
lichen Bestimmungen und deren Folgen hat vollumfänglich der/die Verursa-
cher/in zu tragen. 

13. Öffentlichkeitsarbeit 
Es wird der jeweilige Nummernsatz des ausrichtenden Vereins verwendet. 

14. Wertung der Rennen 
Die Wertung erfolgt getrennt gemäß der vier Wertungsklassen (Kinder, Schü-
ler, Jugend, Allgemein) für männlich / weiblich. Die Tagesbesten (männlich / 
weiblich) der jeweiligen Wertungsklasse erhalten 100 Punkte pro Wettbewerb 
(unabhängig davon, ob sie beide Rennen bestreiten). In die Regionswertung 
werden jedoch nur Sportler aufgenommen, die beide Wettbewerbe erfolg-
reich bestritten haben. Sieger wird der/diejenige mit den meisten Punkten 
nach den zwei Wettbewerben (Addition der Punkte). Bei Punktgleichheit in der 
Endwertung entscheidet die höhere Anzahl an 1., 2. und 3. Plätzen (in dieser 
Reihenfolge). Wer nur ein Rennen bestritten hat, wird nicht in die Regionswer-
tung aufgenommen. 

Punkteberechnung: 
Basiszeit = Bestzeit der jeweiligen Klasse (Klassenschnellste/r) 
Punkte P = (Basiszeit × 100) ÷ Laufzeit der/des Teilnehmenden 
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15. Regelverstöße 
Bei Rennen mit Technikelementen werden nicht ordnungsgemäß ausgeführte 
Übungen mit Zeitstrafen von 10 bis 60 Sekunden belegt; die konkrete Staffe-
lung legt der Veranstalter vor dem Start fest und dokumentiert sie im Strecken-
plan. Eine Disqualifikation erfolgt nicht. Im Übrigen findet die Deutsche Wett-
kampfordnung (IWO-DWO, Band II, gemeinsame Bestimmungen, Skilanglauf) 
Anwendung. Die Einhaltung der Stocklängenregel gemäß IWO-DWO wird 
stichprobenartig kontrolliert. 

16. Termine, Orte, Programm 
 28.02.2026 – SC Partenkirchen 

 01.03.2026 – SC Lenggries 

17. Bildrechte und Datenschutz 
Mit der Anmeldung zu den Veranstaltungen der Regionsmeisterschaft bestä-
tigt der meldende Vereinsvertreter die freiwillige Teilnahme der Athletinnen 
und Athleten an einer öffentlichen Sportveranstaltung und die Kenntnis der 
Verbandsregelwerke. Für Meldung, Durchführung, Zeitnahme, Wertung und 
Veröffentlichung von Start- und Ergebnislisten werden personenbezogene Da-
ten (z.B. Namen, Verein, Jahrgang, Altersklasse, Startnummer, Zeiten / Platzie-
rungen) verarbeitet und auf Verband‑/Vereinskanälen, auf „Raceengine“ und 
„Rennmeldung“ sowie an Medien / Presse zur sportlichen Berichterstattung 
übermittelt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b und lit. f DSGVO. Ein Wider-
spruch nach Art. 21 DSGVO ist möglich, soweit keine zwingenden schutzwür-
digen Gründe entgegenstehen. 

Im Rahmen der Veranstaltungen können Foto-, Video- und Tonaufnahmen zur 
Ergebnisdokumentation und Berichterstattung erstellt und auf den On-
line-Präsenzen der Skiverbände München / Oberland und des Skigau Werden-
fels (z. B. Website, Facebook, Instagram) veröffentlicht sowie an Pressemedien 
und „Raceengine“ und „Rennmeldung“ übermittelt werden; Rechtsgrundlage 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO unter Beachtung der §§ 22, 23 KUG. Der meldende 
Vereinsvertreter ist dafür verantwortlich die Teilnehmer/innen diesbezüglich 
zu informieren und bei minderjährigem Teilnehmer/innen die Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten einzuholen.  

Ein schriftlicher Widerspruch gegen die Verarbeitung auf Grundlage berechtig-
ten Interesses sowie der Widerruf erteilter Einwilligungen ist per E-Mail mög-
lich; Online-Veröffentlichungen werden nach Eingang des Widerspruchs/Wi-
derrufs zeitnah entfernt. 

Die veranstaltenden Vereine beachten die geltenden Datenschutzvorgaben, 
setzen nur erforderliche Dienstleister ein und geben personenbezogene Daten 
nicht an unbeteiligte Dritte weiter. Ausführliche Hinweise nach Art. 13 DSGVO 
(Verantwortlicher, Zwecke, Rechtsgrundlagen, Empfänger, Speicherdauer, 
Rechte, Kontakt/Aufsichtsbehörde) obliegen den Vereinen und werden in de-
ren Ausschreibungen bereitgestellt. 
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18. Haftung und Geltung der Bestimmungen 
Haftungsbegrenzung des Veranstalters 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko; die 
sportärztliche Tauglichkeit liegt im Verantwortungsbereich der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer. Die Verbände / Skigaue der Region IV und die aus-
richtenden Vereine haften für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit be-
steht Haftung nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinal-
pflichten) und ist auf den vorhersehbaren, typischen Schaden begrenzt. An-
sprüche wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben un-
berührt. Für Verlust oder Beschädigung von Ausrüstung, Kleidung und Wert-
gegenständen wird nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gehaftet. Es 
wird empfohlen, eine private Unfall- und Haftpflichtversicherung mit aus-
reichender Deckung (einschließlich Wettkampfrisiko) vorzuhalten. 

Risikobeurteilung und Eigenverantwortung 
Teilnehmende, die über „Raceengine“ bzw. „Rennmeldung“ vom melden-
den Verein angemeldet wurden und dort einen persönlichen Läufercode er-
halten haben, starten eigenverantwortlich und bestätigen mit ihrer Teil-
nahme, die wettkampfspezifischen Risiken der gewählten Disziplin zu ken-
nen, eine eigene Risikobeurteilung vorgenommen zu haben und nur zu star-
ten, wenn Strecke/Anlage dem individuellen Können entsprechen. Erkenn-
bare Sicherheitsmängel sind unverzüglich dem Veranstalter zu melden; 
durch den Start bringen Teilnehmende zum Ausdruck, den Anforderungen 
der Strecke gewachsen zu sein und für ihr verwendetes Material selbst ver-
antwortlich zu sein. Soweit von einzelnen Teilnehmenden eine DSV-Akti-
ven-Erklärung oder eine vergleichbare Erklärung vorliegt, gelten deren In-
halte ergänzend für die Wettkämpfe der Rennserie. Der meldende Verein 
stellt sicher, dass die gemeldeten Athletinnen und Athleten über die maß-
geblichen Bestimmungen informiert sind und die Teilnahmevoraussetzun-
gen erfüllen. 

Organisationsverschulden und Dritthaftung 
Soweit Teilnehmende der Auffassung sind, ein Schaden sei durch ein Ver-
schulden des Organisators oder seiner Erfüllungsgehilfen entstanden, gilt 
die vorstehende Haftungsbegrenzung (Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit; bei ein-
facher Fahrlässigkeit nur bei Verletzung wesentlicher Pflichten und begrenzt 
auf den typischen Schaden); Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit bleiben unberührt. Verursachen Teilnehmende Schä-
den an Dritten, kann ihre eigene Haftung bestehen; ein ausreichender Ver-
sicherungsschutz liegt im eigenen Interesse. 
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Bestätigung der Wettkampfbestimmungen im Anmeldeverfahren 
Die Wettkampfbestimmungen einschließlich Haftungsregel sind vor der An-
meldung in aktueller Fassung auf der Homepage der Skiverbände / Skigaue 
der Region IV einsehbar.  Die Anmeldung setzt die ausdrückliche Bestäti-
gung voraus, dass die Wettkampfbestimmungen einschließlich Haftungsre-
gel gelesen und akzeptiert wurden; ohne diese Bestätigung ist eine Meldung 
nicht möglich. Die Zustimmung wird im Meldeportal auf „Raceengine“ bzw. 
„Rennmeldung“ durch die jeweiligen Vereinsanmeldung protokolliert. 

Höhere Gewalt/Absage 
Bei höherer Gewalt, behördlichen Anordnungen oder aus Sicherheitsgrün-
den kann die Veranstaltung geändert, unterbrochen oder abgesagt werden; 
Schadensersatzansprüche bestehen insoweit nicht, soweit dem Veranstal-
ter kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 


